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Die schriftlicrle parlamentETi.sche Anfrage 

Nr. 285/J-NR/70, die die Abgeordneten Regensburger 

und Genossen am 28. Oktober 1970 an mich richteten t 

beehre ich mibh wie folgt zu beantworten: 

Im IJehrplan für den Polytechnischen I,ehrgang 

wird im Rahmen des Unterrichtsgegenstande~3 Gesundhej.ts:· 

lehre (Lehrplan Seite 48, Abschnitt b, öffentliche 

Gesundheitspflege) auch Schulung in Erster Hilfe (in 

Kursform) , ferner Ve_rhal tensmaßnahmen bei Unftil1en l.uJd 

plötzlichen Erkrankungen, Einrichtung einer Hausapotheke 

sowie für J.mdchen Hauskrankenpflege vorgesehen. 

Wie aus Lehrstoffverteilungen hier bekann·t 

ist, werden die Probleme und Aufgaben des Zivilschutzes 

im Polytechnischen Lehrgang im Unterrichtsgegenstand 

"Na turkLmdliche Grundlagen der modernen Wirtschaft" 

behandelt. Eine Nennung expressis verbis in der ntich

sten Lehrplanrevision kann in Erwägung gezogen werden. 
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